Sehr geehrte(r)

wir möchten uns für die Möglichkeit der Übermittlung unserer Position zur Gebührenbelastung des Gastgewerbes durch Rundfunkgebühren und Urheberrechtsgebühren bedanken und nehmen wie folgt Stellung:

1. Urheberrechtsgebühren

Urhebern steht für die Nutzung und Vervielfältigung ihrer Werke verfassungsgemäß eine angemessene Vergütung zu. Die Ansprüche der Urheber gegenüber den Nutzern werden von Verwertungsgesellschaften (VGs) durchgesetzt. Für Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Verwerter ist die Rechtslage oft schwer durchschaubar, insbesondere wenn es, wie in der Hotellerie, um die Weiterleitung von Inhalten auf die Gästezimmer im Hotel geht.

Wenn wir uns heute an Sie wenden, dürfen Sie versichert sein, dass wir eine angemessene Vergütung für die Urheber nicht in Frage stellen. 

Kein Verständnis haben wir jedoch dafür, dass für ein und denselben Vorgang, nämlich das Durchleiten empfangener Fernsehsignale auf die Gästezimmer, mehrfach gezahlt werden soll. 

Es ist völlig unverständlich, dass ein Hotel durch bloßes Durchleiten des empfangenen Fernsehsignals auf die Hotelzimmer nach dem Urheberrechtsgesetz einer Sendeanstalt oder einem Kabelnetzbetreiber gleichgestellt werden soll.

Vor dem Hintergrund, dass die Hotels bereits erhebliche Gebühren an die Kabelnetzbetreiber für den Empfang des Fernsehsignals zahlen, wächst der Unmut der Hoteliers erheblich.

Es muss hier auch berücksichtigt werden, dass die Kabelnetzbetreiber in Deutschland nach unseren Informationen bereits hohe Summen an die Verwertungsgesellschaften für die Weitersendung der Fernsehsignale zahlen.

Hinzu kommt, dass es eine Inflation von Anspruchstellern in Form von Verwertungsgesellschaften und neuerdings auch von einzelnen Sendern, wie beispielsweise CNN, gegenüber den Hotels gibt. Nähere Informationen zu der einzelnen Anspruchstellern und die Höhe der geforderten Gebühren können Sie beiliegendem Flyer „Die Hotellerie sieht rot“ entnehmen. So belaufen sich die Forderungen, denen sich ein beispielhaftes Hotel mit 100 Zimmern gegenüber sieht, auf ca. 20.000 Euro pro Jahr! 

Es bedarf demnach einer dringenden Klarstellung im Urheberrechtsgesetz, die Transparenz und Rechtssicherheit für alle Beteiligten schafft.

Aus unserer Sicht greift der Empfang von Fernsehprogrammen in den Hotelzimmern nicht in die von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Senderechte aus §§ 20, 20b UrhG ein. Ein Eingriff in das Senderecht setzt voraus, dass eine Sendung vorliegt. Die Signale müssen von einer Sendestelle ausgesandt und an einer anderen Stelle von einer Empfangsanlage empfangen werden. Urheberrechtlich verantwortlich ist nur derjenige, der sendet. Dies ist derjenige, der die Kabelanlage betreibt und darüber entscheidet, welche Sendungen an die Öffentlichkeit ausgestrahlt werden. 

Diese Voraussetzungen erfüllen die Hotels jedoch nicht. Es werden lediglich die von den Kabelnetzbetreibern gesendeten Signale auf die Gästezimmer durchgeleitet. Die Hoteliers entscheiden nicht über Auswahl der Programme und verändern nicht ihre Zusammensetzung oder den Ablauf des Programmpakets. Das „Netz“ in den Hotels unterscheidet sich nicht von Kabelnetzen in Mehrfamilienhäusern oder auch Wohnblöcken.

Aus vorgenannten Gründen sollte daher in § 20b Urheberrechtsgesetz, den die Verwertungsgesellschaften und auch einzelne Fernsehsender als Anspruchsgrundlage für ihre vermeintlichen Forderungen anführen, eine Klarstellung erfolgen: Ein Hotel ist kein Sendeunternehmen. 

Es wäre im Interesse aller Beteiligten, wenn die Verwertungsgesellschaften und Fernsehsender allein gegenüber denjenigen, die die Fernsehsignale verbreiten, also in erster Linie den Kabelnetzbetreibern, ihre Rechte geltend machen und ihre Gebührenforderungen stellen, diese wiederum gegenüber den Nutzern, also auch den Hoteliers. 

Ein Blick in das europäische Ausland zeigt, dass nur in Deutschland ein und derselbe Vorgang, nämlich das Ausstrahlen eines Fernsehsignals bis zum letzten Empfänger, in unterschiedliche „Netzebenen“ aufgeteilt und damit eine Vielzahl von urheberrechtsrelevanten Sachverhalten „konstruiert“ wird.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Hotellerie heute bereits Kabelgebühren an die Kabelnetzbetreiber und Urheberrechtsgebühren entweder an Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, GVL und ZWF bereits zahlt oder sich Forderungen von Verwertungsgesellschaften gegenüber sieht, wie denen der VG Media, VG Wort und einzelnen Sendern, wie derzeit von CNN. Diese unüberschaubare Sach- und Rechtslage ist äußerst unbefriedigend, kaum bezahlbar und daher dringend änderungsbedürftig.

2. Rundfunkgebühren

Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist nicht mehr zeitgemäß und bedarf eines grundsätzlichen Systemwechsels.

Nach derzeitiger Rechtslage im Grundgesetz sind die Bundesländer für die Organisation und Finanzierung des Rundfunks zuständig. Diese Kompetenzzuweisung ist veraltet und längst überholt. Heutzutage wird Rundfunk nicht mehr terrestrisch per Fernsehturm mit geringer Empfangsmöglichkeit verbreitet, sondern per Satellit, Kabelnetzen oder Digitalfunk rund um den Erdball. Das derzeitige Gebührensystem hat noch das Bild vor Augen, dass von einem Fernsehturm das Radio- und Fernsehsignal per Antenne in einem bestimmbaren Radius ausgestrahlt wird, und somit die Reichweite und Erreichbarkeit des Signals auf dem Stadtplan eingezeichnet werden könnte.

Heute kann auch mit handelsüblichen Computern und mit fast allen Mobiltelefonen Rundfunk empfangen werden. Daher sind für diese Geräte ebenfalls ab dem 1. Januar 2007 Rundfunkgebühren an die GEZ zu zahlen, sofern diese betrieblich genutzt werden. Das bedeutet faktisch, dass für Computer und Mobiltelefone in Unternehmen erhebliche zusätzliche Gebührenbelastungen entstanden sind, ohne dass damit für die Unternehmen zusätzliche Nutzen verbunden sind. 

Nach dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag besteht Gebührenpflicht, wenn ein Rundfunkempfangsgerät „zum Empfang bereit gehalten“ wird.

Dieses Tatbestandsmerkmal ist ein unbestimmter Rechtsbegriff aus längst vergangenen Tagen. Wer heute ein Fernsehgerät besitzt, kann damit gar keinen Rundfunk empfangen. Dafür sind in der heutigen, modernen Zeit weitere technische Voraussetzungen nötig, wie beispielsweise der Anschluss an ein Kabelnetz, für das die Kabelnetzbetreiber Gebühren verlangen. Oder es ist eine Satellitenschüssel oder eine DVBT-Box anzuschaffen, damit das Fernsehgerät auch Sendungen empfangen und wiedergeben kann. Hier wird deutlich, dass der alleinige Besitz eines Fernsehers keine Teilnahme am Rundfunk darstellen kann.

Dieser unbestimmte Rechtsbegriff ist auch in der jüngsten Vergangenheit von der Rechtsprechung unterschiedlich verstanden und ausgelegt worden, was zu widersinnigen Ergebnissen geführt hat: Wenn ein Aldi-Markt originalverpackte Fernsehgeräte zum Verkauf anbietet, meinen die Verwaltungsrichter in Frankfurt, dass der Supermarkt GEZ-Gebühren zahlen muss. Dagegen sind die Verwaltungsrichter in Koblenz klar der Meinung, dass keine GEZ-Gebühren anfallen.

Die GEZ beschäftigt eine Vielzahl von Außendienstmitarbeitern, deren alleinige Aufgabe das Aufspüren von „Schwarzsehern“ ist. Auch diese Kosten könnten leicht eingespart werden.

Aus Sicht des DEHOGA Bundesverbandes und des Hotelverbandes Deutschland (IHA) ist ein grundsätzlicher Systemwechsel notwendig:

1. Die Zuständigkeit für die Finanzierung des Rundfunks muss dem Bund übertragen werden.

2. Jeder Haushalt und jedes Unternehmen soll zur Zahlung eines gleich hohen Beitrages zur Finanzierung des Rundfunks verpflichtet werden.

3. Auf Antrag einer Privatperson oder eines Unternehmers kann eine Befreiung von der Gebührenpflicht ausgesprochen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keinerlei Rundfunkempfangsgeräte vorhanden sind.

Diese Maßnahmen würden zu einer gerechteren Erhebung des Gebührenaufkommens führen, die Bemessungsgrundlage verbreitern und Kosteneinsparungen für die GEZ zur Folge haben.

Die beiliegende Übersicht „Rundfunkgebühren in Europa“ zeigt deutlich, dass die heimische Hotellerie gegenüber den europäischen Nachbarländern über Gebühr belastet ist.

Gerne stehen wir für ein vertiefendes Gespräch in dieser Sache zur Verfügung und verbleiben

